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Reportagen
TTrruuppppeennuunntteerrkküünnffttee  iinn  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  ((22..  TTeeiill))::

Weniger, aber bessere Truppen-
unterkünfte sind gefragt

DDiiee  EErrkkuunndduunngg  ddeerr
TTrruuppppee
Die Vorbereitung zur Erkundung
beginnt für die Truppenverantwort-
lichen (Kommandant, Hauptfeld-
weibel und Fourier) mit der Kon-
taktaufnahme mit dem Gemeinde-
vertreter (Orts-Qm).

Aus diesem Vorgespräch sollten fol-
gende Fragen beantwortet werden:

- Einheit (Einheitstyp)
- Datum, Zeit und genauer Ort der

Erkundung (Treffpunkt)
- Die genauen Daten der Dienst-

leistung (KVK / WK) bekannte
Abwesenheiten, Dienstart

- Der zu erwartende Truppenbe-
stand bezüglich Offizieren, Unter-
offizieren und Mannschaft. Hier
ist zwingend ein Unterschied zwi-
schen Plan- und Erfahrungszah-
len der Vorjahre zu machen.

- Anzahl der Fahrzeuge (welche
Fahrzeugtypen werden mitge-
bracht und wieviele)

- Lagerraumbedarf ist von Ein-
heitstyp abhängig (Anzahl Mate-
rialmagazine).

Zur besseren Verständigung und
gegenseitigen Orientierung hält der
Ortsquartiermeister der Gemeinde

Weniger  ist  mehr,  auch  wenn  es  um  Truppenunterkünfte  der  Schweizer  Armee  geht.  Diese  braucht  in  Zukunft  weniger,  dafür  aber
besser  ausgerüstete  gemeindeeigene  Truppenunterkünfte.  Das  Departement  für  Verteidigung,  Bevölkerungsschutz  und  Sport  (VBS)
hat  deshalb  für  die  Gemeinden  eine  Broschüre  mit  den  neuen  geforderten  Standards  an  die  gemeindeeigenen  Truppenunterkünfte
herausgegeben.  Das  Truppenrechnungswesen  in  der  Logistikbasis  der  Armee  (LBA)  sorgt  als  vorgesetzte  Stelle  im  Bereich  des  Kom-
missariatsdienstes  dafür,  dass  die  neuen  Richtlinien  und  der  Ablauf  beim  Bezug  einer  Truppenunterkunft  in  der  Praxis  entspre-
chend  umgesetzt  werden.  Eine  Wegleitung.  Den  ersten  Teil  finden  Sie  in  der  letzten  Ausgabe  (Mai/2007)  von  ARRMMEEEE-LLOOGGIISSTTIIKK ab
Seite  13.

TEEXXTT UUNNDD BIILLDDEERR::  
TRRUUPPPPEENNRREECCHHUUNNGGSSWWEESSEENN,,
LOOGGIISSTTIIKKBBAASSIISS DDEERR ARRMMEEEE

(LBA)

Beispiel für einen Kleidertrocknungs- und Schuhraum.

Lagerräume für Einsatzmaterial
sollten trocken und gut zugäng-
lich sein.

Mögliche Lösung eines Abgangs
zu einer Zivilschutzanlage.

am besten einen Übersichtsplan der
Gemeinde bereit. Aus diesem muss
ersichtlich sein, welche Räumlich-
keiten wo zur Verfügung stehen. Auf
diesem «Kroki» sollten auch die Orts-
lieferanten eingetragen sein.

Empfang des Truppenkaders
in der Gemeinde an der Erkun-
dung
Anlässlich eines Treffens orientiert
nun der Ortsquartiermeister das
Truppenkader über die getroffenen
Massnahmen und die zugewiesenen
Räumlichkeiten. Diese werden dabei
auch besichtigt.
Wichtige Punkte, die bei der Erkun-
dung abgesprochen werden müssen
(Checkliste):
- Einheit (Einheitstyp)
- Daten der Dienstleistung (KVK,

WK-Beginn und -Ende)
- Art der Dienstleistung
- Abwesenheiten während der

Dienstleistung soweit bereits be-
kannt (Übungen / Einsätze)

- Truppenbestand (Anzahl Offizie-
re, höhere Unteroffiziere, Unter-
offiziere, Soldaten)

- Angaben für den Erkundungsbe-
richt

- Hinweis: Vereinbarung mit dem
Truppenrechnungswesen (VR
Anh 5)

- Keine Vereinbarung/ Abrech-
nung erfolgt gemäss VR Ziffer
4319 und ff

- Einwohnerzahl in der Gemeinde
- Wasserverhältnisse / ansteckende

Krankheiten
- Name, genaue Adresse und Tele-

fonnummer des Gemeindepräsi-
denten

- Name, genaue Adresse und Tele-
fonnummer des Ortsquartiermeis-
ters

- Feuerwehrkommandant, Alarm-
stelle und Telefonnummer

- Nächster Polizeiposten und Tele-
fonnummer

- Nächster Arzt, genaue Adresse,
Pikettdienst und Telefonnum-
mern

- Hinweise auf Ortslieferanten
(Verzeichnis der zivilen Ortsliefe-
ranten) VR Ziffer 3216 (Brot,
Fleisch, Molkereiprodukte, Spe-
zereien, Früchte und Gemüse,
etc.)

- Werden fakultative Nachtessen
durchgeführt (wo besteht die
Möglichkeit)?

- Adressen für zivilen Verteiler der
Erkundungsberichte

Zusätzliche wichtige Informationen
für die Truppe
- Hinweis zur Polizeistunde in der

Gemeinde
- Sind während der Aufenthalts-

dauer wichtige Anlässe in der
Gemeinde (Jahrmärkte, Vieh-
schauen, Tour de Suisse, Weltcup-
Rennen, etc.)

- Zugewiesene Unterkunftsmög-
lichkeiten (Schuhvorschriften,
Auflagen, etc)

- Zimmer für die Kader (Zimmer-
preise für Offiziere / höhere
Unteroffiziere / Unteroffiziere)

bei Belegung in Hotel / Gastge-
werbe, bei Belegung in Privat-
zimmern

- Privatfahrzeuge, Parkplatz, all-
fällige Parkplatzgebühren wer-
den erhoben

- Die Benützung vom 300- und 50-
Meter-Schiessanlagen (Verant-
wortlichkeiten, Name, Telefon)

- Reinigungsvorschriften und Auf-
lagen für Unterkünfte, Küche,
etc.

- Kehrichtabfuhr in der Gemein-
de: Bekanntgabe der Daten, wie,
wo und wann (Haushaltkehricht,
Schweinefutterabfälle, Papier,
Karton, Glas, PET, etc)

- weitere Angaben je nach Situa-
tion.

Aufnahme der Räumlichkeiten bei
der Begehung vor Ort (Grundlage
für Detailplanung). Hier ist wich-
tig, dass bereits jetzt allfällige Män-
gel erkannt werden.
- Schlafräume, Anzahl der Bet-

ten (Unterbringungsmöglichkeit
weibliche/ männliche Angehöri-
ge der Armee)

- Wasch, Toiletten- und Duschräu-
me (Unterbringungsmöglichkeit
weibliche / männliche Angehöri-
ge der Armee)

- Arbeitsräume (Büros, Theorie-
und Arbeitsräume inkl. Verbin-
dungsmöglichkeiten)

- Bestellung der militärischen Tele-
fonanschlüsse (VR Ziffer 8301–
8403)

Die Standardpakete der Wei-
sung FUB «Anschlüsse der
Truppe an das öffentliche
Wählnetz am WK-Standort»
sind genau einzuhalten. Die
anfallenden Kosten für die Ein-
richtungen (VR Ziffer 8308)
sind strickte einzuhalten. Kön-
nen diese beiden Kriterien nicht
eingehalten werden, so soll das
Truppenrechnungswesen kon-
taktiert werden. Die Bestell-
fristen betragen 30 bis 40
Arbeitstage vor Dienstbeginn.

- Küche und Nebenräume, Kühl-
und Gefriermöglichkeiten, Kapa-
zität der Küche

- Speisesaal (Anzahl der Plätze
inkl. vorhandenes Geschirr)

- Ist die Führung eines truppen-
eigenen Kioskes möglich?

- Lagermöglichkeiten (Einsatzma-
terial, sensitives Material, Muni-
tion 9 mm Pistole / Sturmgewehr)

- Parkdienst-Räumlichkeiten
(Tische, Waschmöglichkeit für
Schuhe)

- Sammelplatz (mit oder ohne Be-
leuchtung), genauer Standort

- Parkplatz / -plätze für Militär-
fahrzeuge

- Parkplatz für Zivilfahrzeuge
(evtl. gebührenpflichtig)

- Benützung vom 300- und 50-
Meter-Schiessanlagen (evtl.
NGST-Anlage) der Gemeinde.

Festgestellte Mängel 
Falls bei der Erkundung bereits
Mängel festgestellt werden, sind die-
se dem Logisgeber mitzuteilen und
festzuhalten (Dokumentation).

SScchhiieesssspplläättzzee
Die Schiessplätze werden durch die
Truppe selbst, mit Unterstützung des
Kommandos Koordinationsab-
schnitt, erkundet. Schiesspublikatio-
nen werden durch die militärischen
Kommandos erlassen und verteilt.
Es ist heute aber auch möglich, dass
der Ortsquartiermeister gleichzeitig
ebenfalls Schiessplatzaufseher ist.

EErrkkuunndduunnggssbbeerriicchhtt
Dem Ortsquartiermeister sind umge-
hend zwei Exemplare des Erkun-
dungsberichtes zuzustellen (ein Ex-
emplar davon zu Handen der Ge-
meindebehörden). Die im Erkun-
dungsbericht festgehaltenen Abma-
chungen müssen beidseitig eingehal-
ten werden. Bei unvorhergesehenen
Standortverschiebungen sind die
Gemeinden und eventuelle Logisge-
ber ohne Verzug mündlich und
schriftlich zu benachrichtigen (VR
Ziffer 4306).

Der Erkundungsbericht hält alles
fest, was gegenseitig abgesprochen
wurde und bildet die Grundlage für
die Reservation der Unterkunft zwi-
schen der Gemeinde und der Trup-
pe (Vereinbarung). Ab diesem Zeit-
punkt gilt die Truppe als schaden-
ersatzpflichtig. Kann die Truppe
reservierte Unterkünfte aus zwin-
genden Gründen nicht vereinba-
rungsgemäss beziehen (frühzeitiges
Verlassen, nur teilweise oder gar kei-
ne Nutzung) fordert die Gemeinde
in der Regel eine Entschädigung.
Diese schriftliche Schadenersatzfor-
derung ist durch die Gemeinde und
die Truppe zu unterschreiben. Für
das Vorgehen und die Erledigung
gilt VR Ziffer 4308.

AAnnkkuunnfftt  ddeerr  TTrruuppppee
Zeitpunkt der Ankunft und
Übernahme der Räumlichkei-
ten durch die Truppe

Der Truppenkommandant ist aufge-
fordert, dem Ortsquartiermeister die
Ankunft der Truppe in der Gemein-
de möglichst frühzeitig mitzuteilen.
Dieser hat sich auf den vereinbarten
Zeitpunkt bereitzuhalten, um die
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Die Besammlungs- und Parkplätze für Militärfahrzeuge sind durch
die Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Beispiel eines Verpflegungsraumes

Übergabe der Lokalitäten vorzu-
nehmen. Für die Übergabe ist ein
schriftliches Übergabe- / Übernah-
meprotokoll zu erstellen (Form.
17.053). Der Ortsquartiermeister ist
verantwortlich, dass die Räumlich-
keiten in gutem und sauberem Zu-
stand übergeben werden. Beanstan-
dungen der Truppe sind im Proto-
koll schriftlich festzuhalten. Für die
Übergabe sind auch sämtliche
Schlüssel bereit zu halten bzw. zur
Verfügung zu stellen (gegen ent-
sprechende Schlüsselquittung). Nach
der Übergabe ist die Truppe für all-
fällige Schäden verantwortlich.

AAuuffeenntthhaalltt  iinn  ddeerr
GGeemmeeiinnddee
Gutes Einvernehmen ist Gold
wert
Der Ortsquartiermeister ist ein wich-
tiges Bindeglied zwischen der Ge-
meinde und der Truppe und trägt
zum guten Einvernehmen zwischen
Truppe und Zivilbevölkerung bei.
Er sollte sowohl das Verhalten der
Truppe wie auch der Unterkunfts-
geber neutral beurteilen. Insbeson-
dere ist darauf zu achten, dass die
anlässlich der Erkundung getroffe-
nen Abmachungen allseitig einge-
halten werden. Allfällige Unklarhei-
ten sind zuerst mit den direkt Betrof-
fenen zu besprechen. Dabei sollen
nur Vorschriften erlassen werden, die
in der Praxis auch durchgesetzt und
kontrolliert werden können.

Verbindungsaufnahme und
Abrechnung mit dem Rech-
nungsführer (Rf)
Der Ortsquartiermeister muss über
das Abrechnungsverfahren mit der
Truppe über gute Kenntnisse verfü-
gen wie:
- Gültige Vereinbarung über die

Truppenunterkunft mit der
Gemeinde und

- Grundlagen und Ansätze des Ver-
waltungsreglementes.

Der Rf des Stabes oder der Einheit
muss die Gemeindeabrechnung mit
dem Ortsquartiermeister im Detail
besprechen. Es ist besonders darauf
zu achten, dass auch kurzfristig
benützte Räumlichkeiten (solche, die
nicht im Erkundungsbericht stehen)

Heute existieren in der Armeever-
pflegung keine Unterschiede mehr
zur zivilen Küche. Die Küchenappa-
rate, welche ein militärischer
Küchenchef verwendet, entsprechen
einer zivilen Profiküche.

Nebenräume  und  Magazine:

- Raum trocken, sauber, staubfrei
- Boden und Wände mit glatter

poren- und fugenarmen Fläche,
abwaschbar

- Ausreichende natürliche Belüf-
tung

- Regale sauber, Bodenroste vor-
handen

- Einrichtungen mit Kühlraum /
Gastrokühlschränke / Tiefkühl-
geräte, Lagergestelle, abwasch-
bare Regale

Warmhaltung und Verteilung von
Verpflegung respektive Geschirr:
Eine zweckmässige, den Verhältnis-
sen angepasste und bis in letzte Detail
organisierte Verpflegungsverteilung
ist Voraussetzung dafür, dass die
Mahlzeiten in einer guten Atmos-
phäre eingenommen werden können;
keine starre Trennung der Grade und
Funktionen mehr. Der Speiseraum
muss als Aufenthaltsraum und Theo-
rieraum polyvalent genutzt werden
können.

Kleidertrocknungs-  und  Schuhraum,
Lagerräume  und  Magazin

Kleidertrocknungs- und Schuhraum
ausgerüstet mit:
- Aufhängevorrichtung für Klei-

derbügel (Wasserrohre), Regale /
Schuhgestelle mit einem Abstand
von 30 cm von Brett / Brett.

- Installation eines Luftentfeuch-
ters und Bodenablauf für das ent-
zogene Wasser.

Lagerräume  und  Materialmagazine
(sensitives  und  nicht  sensitives  Mate-
rial):

- Anforderungen für die Nutzung
von Infrastrukturen gemäss Secu-
rity-Konzept VBS bzw. Konzept
über die Sicherheit beim Umgang
mit Munition, Explosivstoffen
und sensitivem Material.

Lagerraum  für  Einsatzmaterial:

- Trockene gut zugängliche 
Räume

- Wenn möglich fahrbar mit Hand-
gabelhubwagen für Palettenum-
schlag und genügend Gestelle,
Tische, Stühle.

Wir  unterscheiden  nach

- Sensitives Material / Räume bis
80 m2 (Teile von Waffen, Über-

Sanitäranlagen  (WC,  Wasch-  und
Duschanlagen)

Dusch- und Waschräume müssen aus-
gerüstet sein mit:
- Ein Klosett je 15 männliche An-

gehörige der Armee
- Ein Pissoir je 20 männliche An-

gehörige der Armee
- Ein Klosett je zehn weibliche An-

gehörige der Armee
- Lavabo im Toilettenraum mit ein

bis zwei Kalt- / Warmwasserhah-
nen, Seifen- und Papierspender
(wenn die Möglichkeit besteht,
getrennte Räume einrichten).

Eine  Waschgelegenheit  für  maximal
acht  Angehörige  der  Armee

- Kalt- und Warmwasserhahnen
- Spiegel, Steckdosen, Aufhänge-

vorrichtung
- Ablagefläche für Toilettenta-

schen.

Duschenanlagen

- Kollektivdusche, eine Brause für
15 Angehörige der Armee

- Einzelduschkabine für männliche
Angehörige der Armee von Vor-
teil

- Einzelduschkabine für weibliche
Angehörige der Armee (Pflicht).

Küche,  Nebenräume  –  Magazine  und
Verpflegungsräume

Küche ausgerüstet mit
- einem Kippkochkessel 120-150 lt

/ Inhalt
- einer Kippbratpfanne 100-150 lt

/ Inhalt
- einem Kombisteamer (10er-

/20er- Einschub)
- einem Kochherd (4 Plat-

ten/Kochfeld mit den entspre-
chenden Kasserollen / Pfannen

- einem Dampfabzug
- einem Stabmixer
- einer elektronischen Küchenwaa-

ge bis 15 kg.

Falls in der Übergangszeit der Kom-
bisteamer noch fehlt, sind zwei Kipp-
kochkessel oder auch zwei Stand-
kochkessel 80 bis 150 lt / Inhalt not-
wendig. Die neu im Küchenmateri-
al zugeteilten Wärmebehälter ver-
langen auch von den Gemeinden
zunehmend den Kombisteamer bei
der Standardausrüstung. Der grosse
Vorteil der «Cuisine d'assemblage»
(zusammengefügtes Kochsystem) ist
die Normierung von A–Z. Die ein-
zelnen Küchenapparate und -ele-
mente sind – wie in der zivilen Küche
– aufeinander abgestimmt und erlau-
ben so wirtschaftlichere Abläufe in
personeller und finanzieller Hinsicht.

abgerechnet werden. Ist die Gemein-
deabrechnung fertig erstellt, wird
diese gegenseitig unterzeichnet und
der geschuldete Betrag durch den Rf
überwiesen.

WWeeggzzuugg  ddeerr  TTrruuppppee
Schlussreinigung der Unter-
künfte und der Lokalitäten
Die Truppe ist vor dem Abgabetag
der Räumlichkeiten frühzeitig und
genau über die Ansprüche bezüglich
Reinigung und die Abgabe der Un-
terkünfte zu orientieren. Bei Schul-
anlagen ist es zweckmässig, wenn der
Schulhausabwart die Instruktion
über die Reinigung erteilt. Der Orts-
quartiermeister ist verantwortlich,
dass die Truppe über genügend Rei-
nigungsmaterial und über zweck-
mässige Werkzeuge verfügt.

Abgabe der Räumlichkeiten
Die Abgabe erfolgt analog dem sein-
erzeitigen Übernahme- / Rückgabe-
protokoll. Das Schwergewicht bei
der Abgabe liegt bei der genauen In-
ventarkontrolle. Schäden an Gebäu-
den und Einrichtungsgegenständen,
welche bereits bei der Übernahme
festgehalten wurden, fallen ausser
Betracht, neue Schäden müssen auf-
genommen und schliesslich durch die
Truppe bezahlt werden.

Der Ortsquartiermeister und die Ver-
antwortlichen der Truppe entschei-
den am Schluss gemeinsam über den
Wegzug der Truppe. Die Entlassung
der Truppe ist nur in begründeten
Fällen zu verzögern.

KKrriitteerriieenn,,  wweellcchhee  ddeenn
SSttaannddaarrddss  zzuuggrruunnddee
lliieeggeenn
Aufhängevorrichtungen  und  Abla-
geflächen

- Aufhängevorrichtungen für vier
bis sechs Kleiderbügel pro Per-
son, davon einer speziell für die
Grundtrageinheit (entspricht cir-
ca 0,50 Laufmeter Metallrohr
3/4" pro Person).

- Schuhgestelle für Kampfstiefel-
Abstand 30 cm, von Brett zu
Brett, Schuhgestelle für Halb-,
Turn- und Hausschuhe 15 cm von
Brett zu Brett

mittlungsmaterial, Medikamente,
etc.)

- Nicht sensitives Material: Klei-
der, Schlafsäcke, Feldflaschen,
Gamellen, Essbesteck, etc.

Park,  Innerer  Dienst  (PD  /  ID)

Anforderungen: Bedarf für 30 Per-
sonen je Durchgang, wenn möglich
der Witterung entzogen, ausgerüstet
mit Arbeitstischen, Abfallbehältern
und Schuhwaschanlage.

Park-  und  Sammelplätze

Besammlungs- und Parkplätze für
Militärfahrzeuge sind durch die
Gemeinden unentgeltlich zur Verfü-
gung zu stellen (VR Ziffer 4323).

Anforderungen Park- und Abstell-
plätze für Militärfahrzeuge:
- Der Raumbedarf ist nutzerab-

hängig (Typ Einheit / Fahr-
zeugart und Menge). Bei den hier
vorliegenden Abstellplätzen sind
versiegelte Oberflächen von Vor-
teil, aber nicht erforderlich.

Anforderungen Park- und Abstell-
plätze für Privatfahrzeuge
- Die Gemeinden können der Trup-

pe Parkplätze für Privatfahrzeu-
ge zur Verfügung stellen. Allfäl-
lige Parkplatzbenützungsge-
bühren werden vom Bund nicht
übernommen und sind durch die
Angehörigen der Armee (AdA)
selber zu tragen. Erfahrungswer-
te zeigen, dass rund 30 Prozent
der AdA mit dem eigenen Fahr-
zeug rund 70 Prozent mit dem
öffentlichen Verkehrsmittel an-
reisen. Solche Parkplatzgebühren
sind bei der Erkundung zwingend
zu ermitteln und dem AdA mit
dem Versand der Marschbefehls-
karte (im sogenannten Orientie-
rungsschreiben des Kommandan-
ten) mitzuteilen.

Sicherheitsaspekte  und  Brand-
schutz
Bezüglich Sicherheit, Brandschutz
und Lebensmittelsicherheit verlangt
die Armee Gesetzeskonformität. Zur
Sicherheit aller sind die Vorschrif-
ten der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen (VKF) und die
Lebensmittelgesetzgebung (LMG)
einzuhalten.

Einige Risikofaktoren, welche bei
Begehungen der Gemeindeunter-
künfte immer wieder zum Vorschein
kommen:
- Abgeschlossene Notausgänge / zu

schmale Gänge und Fluchtwege
- Keine oder nur ungenügende

Fluchtwegbezeichnungen
(Leuchtmarkierungen)

- Unnötige Brandlasten / Fehlen-
de Brandmeldeanlagen 

- Zuständigkeiten und Alarminter-
vention ist nicht klar geregelt 

- Türen (keine Notausgänge) und
Fenster sind nicht geschlossen 

- Wasserlöschposten ungenügend
und nicht mehr auf dem neuesten
Stand 

- Staub- und Schaumlöschgeräte.




